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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

- Drucksachen 14/7024, 14/7086 -

Entwurf eines Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)

A. Problem
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung; befristeter Schutz und Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen; Ausbau der Stromerzeugung in kleinen KWK-Anlagen; Markteinführung der Brennstoffzelle

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfes der Bundesregierung

Annahme mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Nennenswerte Auswirkungen auf die Strombezugskosten der öffentlichen Haushalte sind kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten. Im Jahr 2002 werden die Strombezugskosten eher sinken; spätestens im Jahr 2005 kann dieses Gesetz aber eine Netto-Belastung zur Folge haben, da die zurzeit bestehende Regelung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 12. Mai 2000 dann ausgelaufen wäre.

2. Vollzugsaufwand

Dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) werden neue Verwaltungsaufgaben zugewiesen, die durch Rechtsverordnung einem beliehenen Privaten übertragen werden können. Es ist beabsichtigt, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen. Das BAFA bleibt in diesem Fall für die Rechtsaufsicht zuständig. Der Vollzugsaufwand soll weitestgehend durch zu erhebende Gebühren finanziert werden.

E. Sonstige Kosten

Nennenswerte Auswirkungen auf die Strombezugskosten der Unternehmen und der privaten Haushalte sowie das Preisniveau im Allgemeinen sind kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten. Im Jahr 2002 werden die Strombezugskosten eher sinken; spätestens im Jahr 2005 kann dieses Gesetz aber eine Netto-Belastung zur Folge haben, da die zurzeit bestehende Regelung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 12. Mai 2000 dann ausgelaufen wäre.




Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf – Drucksachen 14/7024, 14/7086 – mit folgender Maßgabe, im übrigen unverändert anzunehmen:

„1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Bis zum Jahr 2005 soll im Vergleich zum Basisjahr 1998 durch die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung eine Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland in einer Größenordnung von 10 Millionen Tonnen und bis zum Jahr 2010 von insgesamt bis zu 23 Millionen Tonnen, mindestens aber 20 Millionen Tonnen, erzielt werden.

(2) Zweck des Gesetzes ist es, zu dem in Absatz 1 genannten Ziel einen Beitrag zu leisten durch den befristeten Schutz und die Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) sowie den Ausbau der Stromerzeugung in kleinen KWK-Anlagen und die Markteinführung der Brennstoffzelle im Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Abfall,“ das Wort „Biomasse,“ eingefügt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: „KWK-Strom, der nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet wird, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst „(2) KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Dampfturbinen-Anlagen (Gegendruckanlagen, Entnahme- und Anzapfkondensationsanlagen), Gasturbinen-Anlagen (mit Abhitzekessel oder mit Abhitzekessel und Dampfturbinen-Anlage), Verbrennungsmotoren-Anlagen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren-Anlagen, ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlagen sowie Brennstoffzellen-Anlagen, in denen Strom und Nutzwärme erzeugt werden“.

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „(3) Kleine KWK-Anlagen sind Anlagen nach Absatz 2, mit Ausnahme von Brennstoffzellen-Anlagen, mit einer elektrischen Leistung von bis zu zwei Megawatt. Mehrere unmittelbar miteinander verbundene kleine KWK-Anlagen an einem Standort gelten als eine KWK-Anlage.“

c) Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: „(9) Netzbetreiber sind die Betreiber von Netzen aller Spannungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität.“

d) Folgender neuer Absatz 10 wird angefügt „(10) Betreiber von KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, die den Strom in eines der in Absatz 9 genannten Netze einspeisen. Die Betreibereigenschaft ist unabhängig von der Eigentümerstellung des Anlagenbetreibers.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz (3) wird wie folgt gefasst „(3) Für den aufgenommenen KWK-Strom sind der Preis, den der Betreiber der KWK-Anlage und der Netzbetreiber vereinbaren, und ein Zuschlag zu entrichten. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, gilt der übliche Preis als vereinbart, zuzüglich dem nach den anerkannten Regeln der Technik berechneten Teil der Netznutzungsentgelte, der durch die dezentrale Einspeisung durch diese KWK-Anlage vermieden wird. Weist der Betreiber der KWK-Anlage dem Netzbetreiber einen Dritten nach, der bereit ist, den eingespeisten KWK-Strom zu kaufen, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den KWK-Strom vom Betreiber der KWK-Anlage zu dem vom Dritten angebotenen Strompreis abzunehmen. Der Dritte ist verpflichtet, den KWK-Strom zum Preis seines Angebotes an den Betreiber der KWK-Anlage vom Netzbetreiber abzunehmen. Für vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossene Verträge zwischen dem Betreiber der KWK-Anlage und einem Dritten gilt Satz 3 entsprechend.“

b) Folgender neuer Absatz 7 wird angefügt: „(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Grundlagen und Berechnungsgrundsätze zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs für aufgenommenen KWK Strom nach Absatz 2 Satz 1 näher zu bestimmen.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz werden die Wörter "in Betrieb" durch die Wörter "in Dauerbetrieb" ersetzt.

b) Absatz 1 Nr. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „alten Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue Anlage ersetzt und nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2005, wieder in Dauerbetrieb genommen worden sind (modernisierte Anlagen).“ Nach Satz 4 werden folgende neue Sätze angefügt: „Soweit modernisierte Anlagen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, besteht der Anspruch auf Zuschlag für modernisierte Anlagen nur, wenn bis zum [ ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats im auf die Verkündung folgenden Kalenderjahr] ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei der dafür zuständigen Behörde gestellt worden ist. Ein Doppel dieses Antrages ist vom Antragsteller dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu übermitteln.“

c) In Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz werden die Wörter „in Betrieb“ durch die Wörter „in Dauerbetrieb" ersetzt.

d) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter „kleinen Blockheizkraftwerken“ ersetzt durch die Wörter „kleinen KWK-Anlagen“.

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 werden die Wörter „und Nr. 3 Satz 2 und 3“ ersetzt durch die Wörter „und Nr. 3 Satz 2, 3 und 5.“.

b) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 werden die Wörter „Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen – Errechnung des KWK-Stroms” durch die Wörter “Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 169a vom 8. September 2001) in der jeweils geltenden Fassung” und die Wörter “KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 100 Kilowatt“ durch die Wörter „kleine KWK-Anlagen“ ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „(3) Betreiber modernisierter Anlagen haben für KWK-Strom ab Aufnahme des Dauerbetriebes als modernisierte Anlage einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 1,74 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002, 2003 und 2004, in Höhe von 1,69 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2005 und 2006, in Höhe von 1,64 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2007 und 2008 und in Höhe von 1,59 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2009 und 2010.“
b) In Absatz 4 werden die Wörter „kleiner Blockheizkraftwerke“ durch die Wörter „kleiner KWK-Anlagen“ ersetzt und folgender neuer Satz angefügt: „Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt, die bis zum 31. Dezember 2005 in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben vorbehaltlich des § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebes  der Anlage.“ 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „5 Cent“ durch die Angabe „5,11 Cent“ und werden die Wörter „ab Inbetriebnahme der Anlage“ durch die Wörter „ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage“ ersetzt.

d) Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: „(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, von Absatz 1 bis 5 abweichende Festlegungen zur Höhe und zum Zeitraum der Begünstigung zu treffen, wenn die Entwicklung der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen, insbesondere der Strom- und Brennstoffpreise, dies erfordert.“

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 5 wie folgt neu gefasst: „Der Betreiber der KWK-Anlage legt der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres eine nach den anerkannten Regeln der Technik erstellte und durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer testierte Abrechnung der im vorangegangenen Kalenderjahr eingespeisten KWK-Strommenge sowie Angaben zur KWK-Nettostromerzeugung, zur KWK-Nutzwärmeerzeugung sowie zu Brennstoffart und -einsatz vor; als anerkannte Regeln gelten die von der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 - Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes – in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Grundlagen und Rechenmethoden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: "(2) Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage, die nicht über Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr verfügt, ist von den Mitteilungspflichten nach Absatz 1 Satz 1 und der Messung der abgegebenen Nutzwärme befreit. Abweichend von Absatz 1 Satz 5 teilt der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage  der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres die im vorangegangenen Kalenderjahr eingespeiste KWK-Strommenge mit. Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage macht der zuständigen Stelle darüber hinaus bis zum 31. März eines jeden Jahres  Angaben zu Brennstoffart und -einsatz."

c)Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: "(3) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1, der Abrechnung bzw. den Angaben nach Absatz 1 Satz 5 oder der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 kann die zuständige Stelle Maßnahmen zur Überprüfung ergreifen. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend."

d) In Absatz 5 werden nach den Wörtern "KWK-Strommenge“ die Wörter „und die Angaben zu Brennstoffart und -einsatz“ eingefügt.

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „gelieferten“ durch das Wort „ausgespeisten" ersetzt.

b) In Absatz 7 werden Satz 2 und 3 wie folgt neu gefasst: „Für Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle mehr als 100 000 Kilowattstunden beträgt, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100 000 Kilowattstunden hinausgehende Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an dieser Abnahmestelle höchstens um 0,05 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Sind Letztverbraucher Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100 000 Kilowattstunden hinausgehende Lieferungen höchstens um die Hälfte des Betrages nach Satz 2 erhöhen.“

c) In Absatz 7 Satz 4 wird das Wort „Bruttoproduktionswert“ durch das Wort „Umsatz“ ersetzt.

d) In Absatz 7 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: "Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für Unternehmen des schienengebundenen Verkehrs sowie Eisenbahninfrastrukturunternehmen; beim schienengebundenen Verkehr ist für die Zuordnung zum Übertragungsnetzbereich auf die Einspeisestelle in das Bahnstromnetz bzw. die Unterwerke abzustellen.“

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 12 wird wie folgt neu gefasst: „Gemeinsame Zwischenüberprüfung, Übergangsregelung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  „(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt Ende 2004 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Mitwirkung von Verbänden der deutschen Wirtschaft und Energiewirtschaft unter Berücksichtigung bereits eingetretener und sich abzeichnender Entwicklungen bei der KWK-Stromerzeugung eine Zwischenüberprüfung über die Erreichung der in § 1 Abs. 1 für 2005 und 2010 genannten Ziele, über die Entwicklung der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen und über das Finanzvolumen durch. Sollten nach dem Ergebnis der Zwischenüberprüfung die genannten Ziele und Vorgaben nicht erreicht werden, sind von der Bundesregierung geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung vorzuschlagen.“

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: „(2) Vergütungs- und Belastungsausgleichsansprüche, die bis zum Außerkrafttreten des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 12. Mai 2000 (BGBl. I S. 703) entstanden sind, dürfen noch bis zum 31. Dezember des darauf folgenden Jahres nach diesen Vorschriften erhoben werden.“

11. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: „(1) Dieses Gesetz tritt am [ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 12. Mai 2000 (BGBl. I S. 703) außer Kraft.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: „Für kleine KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt, die bis zum 31. Dezember 2005 in Dauerbetrieb genommen worden sind, sowie für Brennstoffzellen-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, die vor dem Außerkrafttreten dieses Gesetzes in Dauerbetrieb genommen worden sind, ist das Gesetz weiter anzuwenden.“

Berlin, den 23. Januar 2002

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Prof. Dr. Heinz Riesenhuber



Volker Jung

Vorsitzender                                                                   Berichterstatter

Bericht des Abgeordneten Volker Jung

I.

Der Gesetzentwurf wurde in der 193. Sitzung des Deutschen Bundestages am 12. Oktober 2001 dem Ausschuss für Wirtschaft und Technologie zur Federführung sowie dem Ausschuss der Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie dem Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder zur Mitberatung überwiesen.

II.

Ziel des Gesetzentwurfes ist der befristete Schutz und die Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie der Ausbau der Stromerzeugung in kleinen Blockheizkraftwerken und die Markteinführung der Brennstoffzelle im Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung. Die Kraft-Wärme-Kopplung gilt als Ressourcen schonende, umwelt- und klimafreundliche Form der Energieerzeugung, die aufgrund der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Nutzwärme einen höheren Primärenergienutzungsgrad als die getrennte Erzeugung in Kondensationskraftwerken und Heizkesseln ermöglicht. Deshalb ist es von ökologisch großer Bedeutung, durch eine gesetzliche Regelung Anreize zur Erhaltung und Modernisierung bestehender Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu schaffen. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, auf das sich die Bundesregierung mit der deutschen Wirtschaft geeinigt hat. Die vorliegende Gesetzesvorlage soll das bestehende Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 12. Mai 2000 ablösen. Für Strom, der in besonders effizientem Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb erzeugt und in die Netze für die allgemeine Versorgung eingespeist wird, sieht das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz die Zahlung einer Einspeisevergütung vor, die sich aus dem Preis, der zwischen dem Anlagenbetreiber und Netzbetreiber zu vereinbaren ist, und einem Zuschlag zusammensetzt. Der Zuschlag soll den erhöhten Kosten der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung Rechnung tragen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie hat zu dem Gesetzentwurf 
am 7. November 2001 eine umfassende öffentliche Sachverständigen-Anhörung durchgeführt.

III.

Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2002 den Gesetzentwurf beraten und mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS empfohlen, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 14/634 anzunehmen.

Der Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat in seiner Sitzung am 
23. Januar 2002 den Gesetzentwurf beraten und mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen (Ausschuss-Drucksache 898 des Ausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen anzunehmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2002 den Gesetzentwurf beraten und mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS empfohlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Der Ausschuss für Angelegenheit der neuen Länder hat in seiner 74. Sitzung am 
23. Januar 2002 den Gesetzentwurf beraten und mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS empfohlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

IV.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksachen 14/7024, 7086 in seiner 71. Sitzung am 23. Januar 2002 abschließend beraten. 

Seitens der Fraktion der SPD wurde darauf verwiesen, dass die Grundlage für das Gesetzgebungsverfahren eine freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft sei. Diese sei in einer Verbändevereinbarung festgehalten. Wesentlicher Inhalt dieser Vereinbarung sei es, dass die deutsche Industrie mit der Modernisierung und dem Ausbau der KWK eine zusätzliche CO2-Reduktion in Höhe von 20 Mio. t CO2 bis zum Jahre 2010 in Zusammenwirken mit dem Gesetzgeber zugesagt habe. Das Gesetz konzentriere sich deshalb darauf, 

· für eine befristete Zeit in degressiver Form die Bestandsanlagen zu schützen,

· durch weitere eng befristete Fördersätze auf die Modernisierung  von Bestandsanlagen einen deutlichen Druck auszuüben,

· sowie Neuinvestitionen in kleine KWK-Anlagen und in Brennstoffzellenanlagen anzustoßen.

Darin bestehe der eigentliche Kernpunkt des Gesetzes. Mit verschiedenen Verbänden sei eine intensive Diskussion über die Frage geführt worden, welche Vorlaufzeit benötigt werde, damit Investitionen in die Modernisierung von Anlagen überhaupt realisiert werden könnten. Die Fachkreise gingen davon aus, dass hierfür ein Zeitraum von drei bis vier Jahren benötigt werde. Wenn das Gesetz bis zum Jahr 2010 begrenzt werde, würde man nicht denjenigen Umfang an Modernisierungsinvestitionen mobilisieren können, um die vereinbarten CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Es werde daher vorgeschlagen, die Modernisierungsförderung in der Weise anzupassen, dass die Fördersätze erhöht würden, um insgesamt ein Investitionsvolumen zu mobilisieren, welches die Erreichung der CO2-Reduktionsziele als realistisch erscheinen lasse. Diese Zielsetzungen sollten auch einem ständigen Monitoring unterzogen werden. Daher sei es als wichtig angesehen worden, die mengenmäßigen Klimaschutzzielbestimmungen in das Gesetz aufzunehmen. Um dies handhabbar zu machen, müsse zwingend eine Zwischenüberprüfung im Jahr 2004 eingeführt werden. Hierin bestehe ein anderer Kernpunkt der jetzt vorgelegten Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen (Anlage 1), der in einem Vorschlag für eine Neufassung von § 12 des Gesetzentwurfs enthalten sei.

Die Fraktionen der FDP und der PDS hatten zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eigene Änderungsanträge vorgelegt (Anlagen 2 und 3). Die Vertreter der Fraktion der CDU/CSU im Ausschuss führten aus, die bereits in der Vergangenheit zahlreich geäußerten Ablehnungsgründe für die KWK-Gesetzesvorlage blieben weiterhin bestehen. 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, FDP und PDS, den Änderungsantrag der Fraktion der FDP abzulehnen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der PDS, den Änderungsantrag der Fraktion der PDS abzulehnen.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Technologie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und PDS, dem Deutschen Bundestag die Annahme des Gesetzentwurfes der Bundesregierung – Drucksachen 14/7024, 14/7086 – in der in der Beschlussempfehlung genannten Fassung der Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu empfehlen.

Berlin, den 23. Januar 2002

Volker Jung

Berichterstatter

